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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.04.1999

Norm

ZPO §43 Abs1

Rechtssatz

Im Allgemeinen gilt im Kostenrecht das Erfolgsprinzip. Sachverständigengebühren im Sinne des § 43 Abs 1 letzter Satz

ZPO sind jedoch dann nicht anteilsmäßig vom Prozessgegner zu tragen, wenn sie ausschließlich für den abgewiesenen

Teilanspruch entstanden sind.

Anmerkung
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Entscheidungstexte

3 R 112/99i
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